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Vorbemerkungen 

Nach dem Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz – AgrStatG) in der derzeit gülti-
gen Fassung, ist innerhalb der Weinstatistik jährlich eine Erhebung der Erzeugung durchzu-
führen. Bis zum 15. Januar eines jeden Jahres melden Erzeuger- und Handelsbetriebe mit der 
Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung ihre erzeugten Mengen an Wein und Trauben-
most. Die Weinerzeugungsmeldungen sind Teil der beim Regierungspräsidium Darmstadt 
(Weinbauamt Eltville am Rhein) geführten EU-Weinbaukartei. 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden auf sekundärstatistischem Wege aus der Weinbaukartei 
aufbereitet. Rechtsgrundlagen sind die Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 
26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich
der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur
Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeug-
nissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor sowie das Hessische Weingesetz in
der derzeit gültigen Fassung.

Die aus Trauben, Maische oder Most hergestellten Erzeugnisse werden einschließlich der 
Übermengen unabhängig vom Endprodukt (Wein, Traubenmost (Süßreserve), Sektgrund-
wein) erfasst. 
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